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I.
Kirchengemeindeämter

Verwaltungs- und Serviceämter

Sozialstationen/Diakoniestationen
sowie Diakonieverbände im Bereich der 
Evangelischen Landeskirche in Baden

Evangelische Fachhochschule, 
Bugginger Straße 38, 79114 Freiburg

Schulstiftung, im Hause

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle, im Hause

Kirchliche Zusatzversorgungskasse Baden
- FACH -

Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden - FACH -

Rechnungsprüfungsamt, im Hause

Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission, im Hause

Geschäftsstelle des Gesamtausschusses,
im Hause

Mitarbeitervertretung beim EOK, im Hause
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Rundschreiben 1 / 2008
Pauschales Leistungsentgelt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altersteilzeit

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Arbeitsrechtliche Kommission (ARK) hat mit Beschluss vom 5. Dezember 2007 eine Ände​rung der Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herbeigeführt, die insbeson​dere Auswirkungen für die in Altersteilzeit beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Im Einzelnen:
1. Pauschale Ausschüttung des Leistungsentgelts in der Altersteilzeitphase.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Altersteilzeit steht nach der neuen Bestimmung des § 4 Nr. 18 Abs. 3 der Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (AR-M) ausschließ​lich das pauschale Leistungsentgelt nach § 9a AR-M zu. Damit können die in Altersteilzeit be​schäftigten bzw. gehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einem Abschluss einer Dienstver​einbarung zum Leistungsentgelt nach dem Leistungstarifvertrag des Bundes und/bzw. oder einer Dienstvereinbarung über Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privat​leben nach der gleichnamigen Arbeitsrechtsregelung nicht berücksichtigt werden und keine Leistungen hieraus in Anspruch nehmen.
Die Arbeitsrechtliche Kommission hat im Hinblick auf

· die schwierige praktische Handhabung bei Zahlung eines individuellen Leistungsentgelts bzw. einer finanziellen Leistung über Maßnahmen zur Verbesserung von Berufs- und Privatleben auf Grundlage von Dienstvereinbarung,
· die vom Bundesarbeitsgericht in einem Urteil herangezogene Spiegelbildtheorie, wonach das Einkommen im Blockmodell in der Arbeitsphase dem Einkommen in der Freistellungs​phase zu entsprechen hat und 
· die Planungssicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altersteilzeit bezüglich des zu erwartenden Einkommens

der pauschalen Ausschüttung des Leistungsentgelts für diese Beschäftigten den Vorzug einge​räumt.

2. Zahlung des pauschalen Leistungsentgelts neben den Aufstockungsleistungen
Mit der Arbeitsrechtsregelung wurde gleichfalls festgelegt, dass das pauschale Leistungsentgelt für Beschäftigte in Altersteilzeit neben den Aufstockungsleistungen nach § 5 des Tarifvertrags zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) gezahlt wird und es bei der Berechnung der Aufsto​ckungsleistungen nach § 5 TV ATZ unberücksichtigt bleibt. Damit wird wie beim Leistungsentgelt nach der Protokollerklärung zu § 11 Abs. 6 Satz 2 LeistungsTV-Bund verfahren. 
Für das Jahr 2007 verbleibt es bei der Aufstockung des pauschalen Leistungsentgelts nach § 5 TV ATZ.

3. Pauschales Leistungsentgelt kein ständiges Monatsentgelt im Sinne des § 18 TVöD
In § 4 Nr. 18 Abs. 2 Satz 2 der Arbeitsrechtsregelung wird klargestellt, dass das pauschale Leis​tungsentgelt nicht zu den ständigen Monatsentgelten des § 18 TVöD zählt und damit bei der Be​messung des Leistungsvolumens bei Einführung eines Leistungsentgelts nach § 18 TVöD unbe​rücksichtigt bleibt.
4. Zahlung des pauschalen Leistungsentgelts nach so genannter Spiegelbildtheorie
Nach § 11 Abs. 6 S. 3 LeistungsTV-Bund wird bei Beschäftigten in Altersteilzeit im Blockmodell das Leistungsentgelt nach der Arbeitszeit bemessen, die während der jeweiligen Phase der Al​tersteilzeit geschuldet wird. Nach dieser Regelung würde das Leistungsentgelt in der Arbeits​phase in voller Höhe ausgezahlt und für die Freistellungsphase würde kein Leistungsentgelt zu​stehen.
Das pauschale Leistungsentgelt für Beschäftigte in Altersteilzeit knüpft an diese Regelung nicht an bzw. schließt sie aus. Das pauschale Leistungsentgelt der Beschäftigten in Altersteilzeit be​misst sich daher unter Berücksichtigung des § 9a AR-M nach dem durchschnittlichen Entgelt so​wohl in der Arbeitsphase als auch in der Freistellungsphase. Dies kann dazu führen, dass beim Übergang in die Altersteilzeit das erste pauschale Leistungsentgelt in der Arbeitsphase, bedingt durch das vor der Altersteilzeit höhere Entgelt, höher ausfallen kann, als das pauschale Leistungsentgelt in der Folge. 
Die ZGAST werden wir mit Anweisung bitten, für das pauschale Leistungsentgelt ab dem Jahr 2008 entsprechend den Ausführungen zu verfahren. 
Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




Dörenbecher
Kirchenoberrechtsdirektorin


II.
Nachricht hiervon
ZGASt, im Hause

mit der Bitte um Kenntnisnahme und entsprechend den Ausführungen zu verfahren.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




Dörenbecher
Kirchenoberrechtsdirektorin


III.
Nachricht hiervon
Evangelische Stiftung Pflege Schönau,
Zähringerstraße 18, 69115 Heidelberg

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




Dörenbecher
Kirchenoberrechtsdirektorin


IV.
Nachricht von Gl. I.
Evangelischer Oberkirchenrat,
z. H. Herrn Sommer, Postfach 10 13 42,
70012 Stuttgart

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




Dörenbecher
Kirchenoberrechtsdirektorin


V.
Mehrfertigung von Gl. I für Referent 2, Referentin 6, 6 Dö, 6 Ro, 6 Li, 8 Ra, 7 Hu, 7 Mz, 7 Sä, 7 Si, 7 Sh, 7 Ku, 7 Za, 7 Kl

VI.
Druckauftrag


VII.
Z.d.A.

Im Auftrag




Dörenbecher
Kirchenoberrechtsdirektorin

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.
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